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Erklärung der Kommission 

über die mögliche Ausweitung des Schutzes geografischer Angaben in der EU 

auf nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse 

Die Kommission nimmt die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Oktober 2015 über 

die mögliche Ausweitung des Schutzes geografischer Angaben in der EU auf 

nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse zur Kenntnis. 

Die Kommission hat im November 2018 eine Studie in Auftrag gegeben, um ergänzend zu einer 

Studie aus dem Jahr 2013 weitere wirtschaftliche und juristische Daten zum Schutz geografischer 

Angaben für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse im Binnenmarkt zu erhalten, ebenso wie weitere 

Angaben zur Wettbewerbsfähigkeit, zu unlauterem Wettbewerb, zu Fälschungen, zur 

Verbraucherwahrnehmung, zum Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie zur Wirksamkeit von Modellen 

für den Schutz geografischer Angaben für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse vor dem 

Hintergrund des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. 
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Im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung und den Verpflichtungen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt sind, 

wird die Kommission die Studie prüfen, ebenso wie den Bericht über die Beteiligung der Union an 

der Genfer Akte gemäß dem Artikel über die Überwachung und Überprüfung der Verordnung über 

die Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über 

Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben und mögliche weitere Schritte erwägen. 

Erklärung der Kommission  

zu dem Verfahren nach Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung 

Die Kommission erklärt, dass das Verfahren nach Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung zwar in 

Anbetracht der ausschließlichen Zuständigkeit der Union rechtlich notwendig ist, jedoch festgestellt 

werden kann, dass die Kommission im Rahmen des derzeitigen Besitzstands der EU nur in 

hinreichend begründeten Ausnahmefällen einschreiten würde. Während der Konsultationen mit den 

Mitgliedstaaten wird die Kommission alle Anstrengungen unternehmen, um gemeinsam mit dem 

betreffenden Mitgliedstaat etwaige Bedenken auszuräumen und die Abgabe einer ablehnenden 

Stellungnahme zu verhindern. Die Kommission erklärt, dass eine etwaige ablehnende 

Stellungnahme dem betreffenden Mitgliedstaat schriftlich mitgeteilt würde und gemäß Artikel 296 

AEUV die Gründe für die Ablehnung enthielte. Die Kommission erklärt ferner, dass eine 

ablehnende Stellungnahme die Einreichung eines weiteren Antrags für dieselbe 

Ursprungsbezeichnung nicht ausschließen würde, wenn die Gründe für die ablehnende 

Stellungnahme beseitigt wurden oder nicht mehr zutreffen. 
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